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Sitzungstermine 2018 
 

 
Bei Interesse an den Tagesordnungen, 

können diese beim Team Bürgermeisterbüro/ Ratsangelegenheiten 
unter � 02103 72-106  oder  mailto:buergermeisterbuero@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann kostenfrei zugesandt; entweder einmalig oder auf Wunsch gerne auch regelmäßig. 
 

 

 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 30 für den Bereich zwischen Lehmkuhler Weg und 
Buchenweg 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 31.01.2018 die Aufstel-
lung des Verfahrens zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 30 gemäß § 1 Abs. 8 und § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung  vom 03.11.2017 (BGBl. S. 3634) beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Süden der Stadt Hilden und wird im Norden begrenzt durch die Nordseite der 
Straße Lehmkuhler Weg, im Osten durch die Ostseite der Straße Erikaweg, im Westen durch die 
Westseite des Flurstückes 39 (in Flur 19 der Gemarkung Hilden) und im Süden durch eine von der 
Stadtgrenze Hilden/Langenfeld um ca. 140m nach Norden versetzte Parallele. Dabei ist das Ostende 
der Parallele um ca. 4m, das Westende um ca. 3m nach Norden versetzt. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes sollen die nicht mehr zeitgemäßen Ausweisungen des Be-
bauungsplanes Nr. 30 – insbesondere die planungsrechtliche Ausweisung als Kleinsiedlungsgebiet 
(WS) – aufgehoben werden, so dass außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 30 C  
südlich der Straße Buchenweg anschließend der § 34 BauGB Grundlage für die Beurteilung planeri-
scher Aspekte wird. 
 
Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass damit auch der Bebauungsplan Nr. 30, 3.vereinfachte Än-
derung, (südlich des Buchenweges, zwischen Hagebuttenweg und Eibenweg) aufgehoben wird.  
 
Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Hilden wird hiermit zur allgemeinen 
Kenntnis gebracht mit dem Hinweis darauf, dass gem. § 15 Baugesetzbuch zur Sicherung der künfti-
gen Planung die Entscheidungen über Bauanträge bis zu einem Zeitraum von 12 Monaten zurückge-
stellt werden können.  
 
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat   21.  09.  11.   31.  12. 

Haupt- und Finanzausschuss   07. 25.     26.  28.  

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordn.partnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  7.    06.     23.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  21.         15.  

Integrationsrat 25.     11.     19.  

Jugendhilfeausschuss  21.    21.     07.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  19.           

Personalausschuss  19.           

Rechnungsprüfungsausschuss    09.       12.  

Schul- und Sportausschuss  15.    07.     08.  

Sozialausschuss  15.    11.     19.  

Stadtentwicklungsausschuss 31. 14. 14.  02. 20.   19.  21.  

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsausschuss  07.    05.     14.  
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Hilden, den 07.02.2018 
Die Bürgermeisterin 
Birgit Alkenings 
 
 
 
 

2. Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31 für einen Bereich zwischen Buchenweg und der 
Stadtgrenze zu Langenfeld (Oerkhausgraben) 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 31.01.2018 die Aufstel-
lung des Verfahrens zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31 gemäß § 1 Abs. 8 und § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung  vom 03.11.2017 (BGBl. S. 3634) beschlossen. 
 

Das Plangebiet liegt im Süden der Stadt Hilden und wird im Osten begrenzt durch die östliche Stra-
ßenbegrenzung der Straße Erikaweg, im Süden durch die Stadtgrenze zu Langenfeld, im Westen 
durch die westliche Begrenzung des Flurstückes 39 (in Flur 19 der Gemarkung Hilden) und im Norden 
durch eine um ca. 140m versetzte Parallele zur südlichen Grenze zum Stadtgebiet Langenfeld. Dabei 
ist das Ostende der Parallele um ca. 4m, das Westende um ca. 3m nach Norden versetzt. 
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Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes sollen die nicht mehr zeitgemäßen Ausweisungen des Be-
bauungsplanes Nr. 31 – insbesondere die planungsrechtliche Ausweisung als Kleinsiedlungsgebiet 
(WS) – aufgehoben werden, so dass anschließend der § 34 BauGB Grundlage für die Beurteilung pla-
nerischer Aspekte wird. 
 

Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Hilden wird hiermit zur allgemeinen 
Kenntnis gebracht mit dem Hinweis darauf, dass gem. § 15 Baugesetzbuch zur Sicherung der künfti-
gen Planung die Entscheidungen über Bauanträge bis zu einem Zeitraum von 12 Monaten zurückge-
stellt werden können.  
 

Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen. 

 
Hilden, den 07.02.2018 
Die Bürgermeisterin 
Birgit Alkenings 
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Bekanntmachungen der Stadtwerke Hilden GmbH, Am Feuerwehrhaus 1, 40724 Hilden 

 
3. Veröffentlichung über die Änderung der Ergänzenden Bedingungen zur NAV und NADV 

 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind wir als Netzbetreiber verpflichtet, Änderungen in unseren 
Ergänzenden Bedingungen öffentlich bekannt zu machen. 
 
Nachfolgend finden Sie die ab dem 01.03.2018 gültigen Ergänzenden Bedingungen zur 
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV). 
 
 
Hilden den, 21.02.2018 
Hans-Ullrich Schneider 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stadtwerke Hilden GmbH 

Am Feuerwehrhaus 1 ▪ 40724 Hilden 

Telefon 02103 795-0 ▪ Telefax 02103 795-130 

www.stadtwerke-hilden.de 

 
 

Ergänzende Bedingungen 
 

zur „Verordnung über allgemeine Bedingungen für 
den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 

Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Nieder-
spannungsanschlussverordnung – NAV)“. 
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Als ergänzende Bedingungen im Sinne der NAV gelten nachstehende ergänzende Bedingungen: 

 

 

1. Netzanschluss gemäß §§ 5 bis 9 NAV 
 
a) Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 oder 230 V und 

bei Wechselstrom etwa 230 V. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Bei der Wahl der Stromart 
werden die Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen technischen Möglichkei-
ten angemessen berücksichtigt. 

b) Die Herstellung sowie Veränderungen des Netzanschlusses auf Veranlassung des Anschluss-
nehmers sind unter Verwendung der von der Stadtwerke Hilden GmbH zur Verfügung gestellten 
Vordrucke zu beantragen. 

c) Jedes Grundstück, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet bzw. jedes Gebäude, 
dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, ist über einen eigenen Netzanschluss über das 
Niederspannungsnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussneh-
mers entgegenstehen. 

d) Der Anschlussnehmer erstattet der Stadtwerke Hilden GmbH die Kosten für die Herstellung des 
Netzanschlusses, d.h. die Verbindung des Niederspannungsnetzes mit der Kundenanlage, be-
ginnend an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endend mit der Hausanschluss-
Sicherung des Anschlussnehmers. Je nach Lage der Hauptleitung erfolgt ein Zu- oder Abschlag 
auf die Netzanschlusskosten.  

Die Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses richten sich nach dem tatsächlichen Auf-
wand, mindestens jedoch nach den im Preisblatt der Stadtwerke Hilden GmbH, das als Be-
standteil dieser ergänzenden Bedingungen als Anlage 1 beigefügt ist, veröffentlichten Pau-
schalsätzen.  

e) Der Anschlussnehmer erstattet der Stadtwerke Hilden GmbH ferner die Kosten für die Verände-
rungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung seiner elektrischen 
Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom ihm veranlasst werden, nach tatsächlichem 
Aufwand. 

f) Die Stadtwerke Hilden GmbH macht dem Anschlussnehmer ein Angebot für den Anschluss an 
das Niederspannungsnetz bzw. auf Veränderung des Netzanschlusses und teilt ihm darin den 
Anschlusskostenbeitrag – aufgegliedert in Baukostenzuschuss und Netzanschlusskosten – mit. 
Nach Annahme bzw. Einigung über das Angebot schließen der Anschlussnehmer und die 
Stadtwerke Hilden GmbH einen schriftlichen Netzanschlussvertrag nach § 4 Abs. 1 NAV zur 
Herstellung bzw. Veränderung des Netzanschlusses. 

g) Der Baukostenzuschuss wird zeitgleich mit den Netzanschlusskosten bei Fertigstellung des 
Netzanschlusses fällig. Bei größeren Objekten kann die Stadtwerke Hilden GmbH Abschlags-
zahlungen auf den Baukostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt der örtlichen Vertei-
lungsanlagen verlangen.  

h) Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzan-
schluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer ver-pflichtet, die Kosten ei-
ner deswegen erforderlichen Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der Dritte berechtigt die 
Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

i) Die Stadtwerke Hilden GmbH ist berechtigt, den Netzanschluss abzutrennen, wenn das Netz-
anschlussverhältnis beendet wird. 

j) Montage und Demontage von provisorischen Netzanschlüssen werden pauschal gemäß Preis-
blatt (Anlage 1) abgerechnet. Im Übrigen gelten die allgemeinen Bedingungen. 

 
2. Baukostenzuschuss gemäß § 11 NAV 

a) Für den Anschluss an das Niederspannungsnetz ist vom Anschlussnehmer, soweit die Leis-
tungsanforderung 30 kW übersteigt, ein Baukostenzuschuss zu zahlen. Der Baukostenzu-
schuss beträgt 50 % der ansetzbaren Kosten. Der Baukostenzuschuss wird auf der Grundlage 
der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten berechnet. 
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 Der Anschlussnehmer zahlt den SWH bei Anschluss seines Bauvorhabens an das Leitungsnetz 
der SWH bzw. bei Erhöhung seiner Leistungsanforderung und dadurch erforderlich werdender 
Veränderung am Hausanschluss einen Zuschuss zu den Kosten der örtlichen Verteilungsanla-
gen (BKZ). 

 Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteilungsanlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteilungsanlagen sind die für die Erschlie-
ßung des Versorgungsgebietes notwendigen Niederspannungsanlagen und Transformatoren-
stationen, die nicht einem einzelnen Netzanschluss zuzuordnen sind. 

 Der Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsgerechten Ausbaukonzeption für die 
örtlichen Verteilungsanlagen im Rahmen der behördlichen Planungsvorhaben (z.B. Flächennut-
zungsplan, Bebauungsplan, Sanierungsplan) oder nach vorhandenen Netzstrukturen (z B. 
Transformatorenbereiche). 

 Von den Kosten gemäß Ziffer 2, Abs. 3 werden ggf. vorweg diejenigen Kosten abgesetzt, die 
Sondervertragskunden leistungsanteilig zuzurechnen sind, sowie diejenigen Kosten, die durch 
ausschließlich zu Schwachlastzeiten nach Sondervertrag versorgte Verbrauchseinrichtungen 
(z.B. Speicherheizung) zusätzlich verursacht werden. Außerdem werden diejenigen Kosten ab-
gesetzt, die auf etwaige Anlagenreserven entfallen, die für spätere Erhöhungen der Leistungs-
anforderungen (§ 11 Abs. 4, NAV) vorgesehen sind. 

 Die verbleibenden Kosten werden auf die Gruppe "Haushaltskunden"* sowie "übrige Tarifkun-
den"** in beiden Gruppen einschließlich der im Versorgungsbereich noch zu erwartenden Kun-
den nach dem Verhältnis der voraussichtlichen Leistungsanforderung dieser Gruppen unter Be-
rücksichtigung der Durchmischung auf der Niederspannungsebene, aufgeteilt (in die Kostenan-
teile Kh, und Kü). 

 Als angemessener BKZ zu den auf die Tarifkunden entfallenden Kosten für die Erstellung oder 
Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlagen gilt ein Anteil von 50% dieser Kosten. 

 Damit bemisst sich der vom Anschlussnehmer zu zahlende BKZ nach Maßgabe der an dem be-
treffenden Hausanschluss für die darüber versorgten Tarifkunden vorzuhaltende Leistung unter 
Berücksichtigung der Durchmischung wie folgt: 

 (1) Gruppe Haushaltkunden 

 BKZ = (50% * Kh * Ph) / ∑ Ph 

 *  Haushaltskunden = Kunden mit Haushalts- oder landwirtschaftlichem Bedarf 

 ** übrige Kunden = Kunden mit gewerblichem oder sonstigen Bedarf 

     unter Berücksichtigung der letzten drei Absätze der Ziffer 2 Abs. 7 

  Darin bedeuten: 

  BKZ: Der vom einzelnen Anschlussnehmer zu zahlende Baukostenzuschuss in 
 Euro 

  Kh : Der Kostenanteil der Gruppe Haushaltkunden im Versorgungsbereich auf  
 grund  der Aufteilung gemäß Ziffer 2. Abs. 6 in Euro. 

  Ph : Der auf den betreffenden Hausanschluss entfallende Anteil an der für die 
 Gruppe Haushaltkunden im Versorgungsbereich unter Berücksichtigung der  
 Durchmischung vorgehaltener Leistung. 

  Als Maßstab hierfür gelten in Abhängigkeit von der Anzahl der Haushalte, die über den 
 betreffenden Hausanschluss versorgt werden, folgende Werte: 

   Bei 1 Haushalt                                                  Ph(1)        = 1   

   bei 2 Haushalten                                              Ph(2)        = 1,6   

   bei 3 Haushalten                                              Ph(3)        = 1,9; 

   für jeden weiteren Haushalt erhöht sich Ph um                   0,3 

 ∑P(h): Die Summe der Ph aller der Versorgung der Gruppe Haushaltkunden einschließlich der 
noch zu erwartenden Haushaltkunden dienenden Hausanschlüsse, die gemäß der zugrunde 
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liegenden Ausbaukonzeption für die örtlichen Verteilungsanlagen im Versorgungsbereich ange-
schlossen werden können. 

 Über den Zähler eines Haushaltes versorgte einzelne gewerblich oder beruflich genutzte Ver-
brauchseinrichtungen (z.B. Beleuchtungsanlage eines Arbeitszimmers) bleiben bezüglich der 
Baukostenzuschussermittlung außer Ansatz. 

 Gewerbekunden in einem Wohngebäude (z. B. kleine Ladengeschäfte, Arztpraxen, Büros), de-
ren Versorgung über den Anschluss des Wohngebäudes erfolgt und deren Bedarf an vorzuhal-
tende Leistung (je Kunde) über den eines Haushaltes nicht wesentlich hinausgeht, werden be-
züglich der Baukostenzuschussermittlung als je ein Haushalt in dem betreffenden Gebäude an-
gesetzt. 

 Wird die Leistungsanforderung, die dem Anschlussnehmer bei der Berechnung des Baukosten-
zuschusses als vorzuhaltende Leistung unter Berücksichtigung der Durchmischung zugrunde 
gelegt wird, in einem außergewöhnlichen Umfang überschritten, so kann der Baukostenzu-
schuss angemessen erhöht werden. 

 (2) Gruppe übrige Tarifkunden 

 BKZ = (50 % * Kü * Pü) / ∑ Pü 

 Darin bedeuten:  

 BKZ : Der vom einzelnen Anschlussnehmer zu zahlende Baukostenzuschuss (in Euro). 

 Kü : Der Kostenanteil der Gruppe der übrigen Tarifkunden im Versorgungsbereich aufgrund der 
Aufteilung gemäß Ziffer 2 Abs.6 in Euro. 

 Pü : Die am betreffenden Hausanschluss im Versorgungsbereich unter Berücksichtigung der 
Durchmischung vorzuhaltende Leistung (zu erwartende gleichzeitig benötigte Leistung in kW). 

 ∑ Pü: Die Summe der Pü aller der Versorgung der Gruppe übrige Tarifkunden   einschließlich 
der noch zu erwartenden übrigen Tarifkunden dienenden Hausanschlüsse (in kW), die gemäß 
der zugrunde liegenden Ausbaukonzeption für die örtlichen Verteilungsanlagen im Versor-
gungsbereich angeschlossen werden können. 

b) Der Anschlussnehmer zahlt der Stadtwerke Hilden GmbH einen weiteren Baukostenzuschuss, 
wenn er seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zu-
grunde liegende Maß hinaus erhöht. Der weitere  Baukostenzuschuss wird nach Ziffer 2 lit. a) 
berechnet.  

 
3. Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gemäß § 9 Abs. 2 NAV und § 11 Abs. 5 NAV 

a) Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vorauszah-
lungen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der 
Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer inner-
halb der letzten 12 Monate seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen des Netzbe-
treibers nicht, unvollständig oder teilweise nur aufgrund von Mahnungen nachgekommen ist. 
Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Netzbetreiber eine Vorauszahlung für den BKZ 
verlangen. 

b) Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt, erheben die Stadt-
werke Hilden GmbH auf die Netzanschlusskosten und die Baukostenzuschüsse angemessene 
Abschlagszahlungen. 

 
4. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gemäß § 14 NAV 

a) Die Stadtwerke Hilden GmbH oder deren Beauftragte schließen die elektrische Anlage an das 
Niederspannungsnetz an und setzen sie bis zu den Haupt- und Verteilungssicherungen unter 
Spannung (Inbetriebsetzung).  

b) Die Inbetriebsetzung ist von dem Installationsunternehmen, das die Arbeiten an der elektri-
schen Anlage ausgeführt hat, unter Verwendung der von der Stadtwerke Hilden GmbH zur Ver-
fügung gestellten Vordrucke zu beantragen. 
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c) Der Anschlussnehmer erstattet der Stadtwerke Hilden GmbH die Inbetriebsetzungskosten nach 
tatsächlichem Aufwand, zumindest aber nach den im Preisblatt der Stadtwerke Hilden GmbH, 
das als Bestandteil dieser ergänzenden Bedingungen als Anlage 1 beigefügt ist. 

d) Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage kann von der Bezahlung des Baukostenzuschus-
ses und der Netzanschlusskosten abhängig gemacht werden. 

e) Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten Inbe-
triebsetzung der elektrischen Anlage die tatsächlich entstandenen Kosten, wenn die Inbetrieb-
setzung aufgrund von Mängeln an der Anlage oder aus anderen vom Anschlussnehmer verur-
sachten Gründen nicht möglich ist. 

 
5. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NAV 

Die technischen Anforderungen der Stadtwerke Hilden GmbH an den Netzanschluss und an 
andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der elektrischen Anlage einschließlich Eigenanlagen 
sind in den technischen Anschlussbedingungen als Anlage 2 (Tab 2007) zu den ergänzenden 
Bedingungen festgelegt. 

 
6. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen des 
Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz NAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach tat-
sächlichem Aufwand zu erstatten. 

 
7. Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederherstellung des Anschlusses und der An-

schlussnutzung gemäß § 23 NAV und § 24 NAV 

a) Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach Zugang 
der Zahlungsaufforderung fällig. 

b) Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den 
Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal 
gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnen. Die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und 
darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 
Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsscha-
den überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pauschale ausweist. 

  Bei Außensperrungen wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt.  

c) Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung vollumfäng-
lich entfallen sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbrechungs- und 
Wiederherstellungskosten abhängig gemacht. 

d) Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ord-
nungsgemäßer Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber dem 
Anschlussnehmer oder -nutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch entste-
henden Kosten pauschaliert gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnen, es sei denn, der An-
schlussnehmer oder -nutzer hat die Umstände, die zur Entstehung dieser Kosten geführt ha-
ben, nicht zu vertreten. Die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschluss-
nehmer oder -nutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden 
oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist. 

e) Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. Maßgeb-
lich für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netz-
betreiber. 
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8. Datenschutz / Widerspruchsrecht 

a) Der Netzbetreiber erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden (insbe-
sondere die Angaben des Anschlussnehmers/Anschlussnutzers im Zusammenhang mit dem 
Vertragsschluss) zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des Netzanschluss-
/Anschlussnutzungsverhältnisses nach Maßgabe der daten-schutzrechtlichen Bestimmungen. 

b) Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer kann jederzeit der Verarbeitung und Nutzung seiner 
Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung gegenüber dem Netz-
betreiber widersprechen; telefonische Werbung durch den Netzbetreiber erfolgt zudem nur mit 
vorheriger ausdrücklicher Einwilligung des Anschluss-nehmers/Anschlussnutzers. 

 
9. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren 

 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind ver-pflichtet, 
Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher), insbesondere zum 
Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unter-nehmens (Verbraucherbe-
schwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die 
Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier 
Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu rich-
ten an: Stadtwerke Hilden GmbH, Am Feuerwehrhaus 1, 40724 Hilden, Telefon 02103 795-555, 
Telefax 02103 795-130, kundenservice@stadtwerke-hilden.de. 

 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung ei-
nes Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb 
der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 
Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der 
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle 
hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, 
die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, 
bleibt unberührt. 

 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrich-
straße 133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: in-
fo@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de. 

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice 
der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tele-
fon: 030/ 22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-
323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

 
10. Umsatzsteuer 

 Die Umsatzsteuer wird mit dem jeweiligen Steuersatz zusätzlich berechnet. 

 
11. Inkrafttreten 

 Die ergänzenden Bedingungen treten am 01.03.2018 in Kraft. 

 
 
Hilden, den 31.01.2018 
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Als ergänzende Bedingungen im Sinne der NDAV gelten nachstehende ergänzende Bedingungen: 

 

 
1. Netzanschluss gemäß §§ 5 bis 9 NDAV 

a) Die Herstellung sowie Veränderungen des Netzanschlusses auf Veranlassung des Anschluss-
nehmers sind unter Verwendung der von der Stadtwerke Hilden GmbH zur Verfügung gestellten 
Vordrucke zu beantragen. 

b) Jedes Grundstück, dass eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet bzw. jedes Gebäude, 
dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, ist über einen eigenen Netzanschluss über das 
Niederdrucknetz anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers 
entgegen stehen. 

c) Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des Netzan-
schlusses, d. h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der Gasanlage des Anschlussnehmers, 
gerechnet ab der Versorgungsleitung bis zu den Innenleitungen der Gebäude und Grundstücke. 
Er besteht aus der Netzanschlussleitung, einer gegebenenfalls vorhandenen Absperreinrich-
tung außerhalb des Gebäudes, Isolierstück, Hauptabsperreinrichtung und gegebenenfalls 
Haus-Druckregelgerät, auch wenn dieses hinter dem Ende des Netzanschlusses innerhalb des 
Bereichs der Kundenanlage eingebaut ist, es sei denn, im Netzanschlussvertrag wurde eine 
abweichende Vereinbarung getroffen. 

  

Stadtwerke Hilden GmbH 

Am Feuerwehrhaus 1 ▪ 40724 Hilden 

Telefon 02103 795-0 ▪ Telefax 02103 795-130 

www.stadtwerke-hilden.de 

 
 

Ergänzende Bedingungen 

 
zu der „Verordnung über allgemeine Bedingungen 
für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 
Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckan-

schlussverordnung – NDAV)“. 
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d) Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Änderungen des 
Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich 
oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der Netzanschluss-
vertrag gekündigt und/oder der Netzanschluss vom Netz getrennt und zurückgebaut, trägt der 
Anschlussnehmer die Kosten für die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie dessen 
Rückbau. 

e) Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netzan-schlüsse (z. 
B. nach Art und Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) be-
rechnet. Dabei sind die wesentlichen Berechnungsbestandteile im Preisblatt (Anlage 1) ausge-
wiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers werden gemäß Preisblatt (Anlage 1) ange-
messen berücksichtigt. 

f) Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzan-
schluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten ei-
ner deswegen erforderlichen Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der Dritte berechtigt die 
Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

g) Die Stadtwerke Hilden GmbH macht dem Anschlussnehmer ein Angebot für den Anschluss an 
das Verteilungsnetz bzw. auf Veränderung des Netzanschlusses und teilt ihm darin den An-
schlusskostenbeitrag – aufgegliedert in Baukostenzuschuss und Netzanschlusskosten – mit. 
Nach Annahme bzw. Einigung über das Angebot schließen der Anschlussnehmer und die 
Stadtwerke Hilden GmbH einen schriftlichen Netzanschlussvertrag nach § 4 Abs. 1 NDAV zur 
Herstellung bzw. Veränderung des Netzanschlusses. 

f) Die Stadtwerke Hilden GmbH ist berechtigt, den Netzanschluss abzutrennen, wenn das Netz-
anschlussverhältnis beendet wird. 

g) Die Brennwerte (max. und min. Wert 2016/2017) mit den sich nach den anerkannten Regeln 
der Technik zulässigen Schwankungsbreiten betragen: 

 Gesamtnetz:  von 10,240 kWh/m³ bis 10,317 kWh/m³ 

 Der für die Versorgung maßgebliche Ruhedruck des Gases beträgt 22 mbar, gemessen 
 hinter dem Hausdruckregler. 
 

h) Bei einer Umstellung der Gasart werden die Belange des Anschlussnehmers, soweit möglich, 
angemessen berücksichtigt. Bei einer dauerhaften Umstellung von L-Gas auf H-Gas, die netz-
technisch erforderlich ist, trägt der Netzbetreiber gemäß § 19a EnWG die Kosten, die aufgrund 
technisch notwendiger Anpassungen am Netzanschluss, an der Gasanlage oder bei Ver-
brauchsgeräten entstehen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer werden dazu, unter den Voraus-
setzungen des § 21 i.V.m. § 17 NDAV, dem Netzbetreiber den Zutritt gestatten, soweit dies zur 
Erhebung und Anpassung der Geräte und Anlagen technisch notwendig und erforderlich ist; ist 
der Anschlussnehmer nicht zugleich der Anschlussnutzer, wirkt er an der Gewährleistung des 
Zutritts für den Netzbetreiber nach Möglichkeit mit. 

 
2. Baukostenzuschuss gemäß § 11 NDAV 

a)  Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem 
Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der 
Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen 
oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmischung 
der jeweiligen Leistungsanforderungen wird Rechnung getragen. 

b)  Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteileranlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung 
des Versorgungsbereiches notwendigen Anlagen, die nicht einem einzelnen Netzanschluss zu-
zuordnen sind. 

c)  Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetreibers. 

d)  Der BKZ wird auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kos-
ten pauschal berechnet. 

 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 03-2018   –   Seite 13 

e) Zur Berechnung des BKZ werden 50 % der Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der 
örtlichen Verteileranlagen des zuordenbaren Versorgungsbereichs notwendig sind, angesetzt. 
Der vom Anschlussnehmer zu übernehmende BKZ bemisst sich nach Maßgabe der an den be-
treffenden Netzanschluss für die darüber versorgten Anschlussnutzer vorzuhaltenden Leistung 
unter Berücksichtigung der Durchmischung. 
Die jeweiligen Beträge sind im Preisblatt (Anlage 1) ausgewiesen. 

f) Der Anschlussnehmer zahlt – auch wenn keine bauliche Veränderung des Netzanschlusses 
notwendig ist – einen weiteren BKZ, wenn seine Leistungsanforderung erheblich über das der 
ursprünglichen Berechnung zugrundeliegenden Maß erhöht. Eine erhebliche Erhöhung ist dann 
anzunehmen, wenn der weitere BKZ in einem angemessenen Verhältnis zu dem Aufwand der 
Erhebung steht. Die Berechnung erfolgt nach den vorgenannten Grundsätzen. 

 
3. Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gemäß § 9 Abs. 2 und § 11 Abs. 5 NDAV 

a) Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vo-
rauszahlungen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme be-
steht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, wenn 
derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 12 Monate seinen Verbindlichkeiten 
gegenüber dem Unternehmen des Netzbetreibers nicht, unvollständig oder teilweise nur 
aufgrund von Mahnungen nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird 
der Netzbetreiber eine Vorauszahlung für den BKZ verlangen. 

b) Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der 
Netzbetreiber angemessene Abschlagszahlungen verlangen. 

 
4. Inbetriebsetzung der Gasanlage gemäß § 14 NDAV 

a) Die Stadtwerke Hilden GmbH oder deren Beauftragte schließen die Gasanlage an das 
Niederdrucknetz an und setzen sie bis zu den Haupt- und Verteilungssicherungen unter 
Druck (Inbetriebsetzung). Sie erfolgt mit der Anbringung des Zählers durch die Stadt-
werke Hilden GmbH bzw. durch deren Beauftragten. 

b) Jede Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt gemäß § 14 NDAV und ist beim Netzbe-
treiber unter Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu be-
antragen. 

c) Der Anschlussnehmer erstattet der Stadtwerke Hilden GmbH die Inbetriebsetzungskos-
ten nach tatsächlichem Aufwand, zumindest aber nach den im Preisblatt der Stadtwerke 
Hilden GmbH, das als Bestandteil dieser ergänzenden Bedingungen als Anlage 1 beige-
fügt wurde, veröffentlichten Pauschalsätzen.  

d) Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten 
Inbetriebsetzung der Gasanlage ein pauschales Entgelt gemäß Preisblatt (Anlage 1), 
wenn die Inbetriebsetzung aufgrund von Mängeln an der Anlage oder aus anderen vom 
Anschlussnehmer verursachten Gründen nicht möglich ist. Die Pauschale muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwarten-
den Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer hat das Recht, nachzuweisen, 
dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pau-
schale ausweist. 

e) Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage setzt die vollständige Bezahlung des BKZ und 
der Netzanschlusskosten voraus. 

 
5. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NDAV 

Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere Anlagen-
teile sowie an den Betrieb der Gasanlagen sind in den Technischen Anschlussbedingungen des 
Netzbetreibers als Anlage 2 zu diesen Ergänzenden Bedingungen festgelegt. 
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6.  Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen des 
Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz 6 NDAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach 
tatsächlichem Aufwand zu erstatten. 

 

7. Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NDAV 

a) Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der An-
schlussnutzung gemäß § 24 NDAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder 
-nutzer oder im Falle des § 24 Abs. 3 NDAV vom Lieferanten oder Anschluss-nutzer zu 
ersetzen. Werden die Kosten dem Anschlussnehmer oder -nutzer in Rechnung gestellt, 
erfolgt dies pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1). Die Pauschale muss einfach nach-
vollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden nicht übersteigen. Dem Anschlussnehmer oder -nutzer ist der Nachweis, dass 
die Kosten überhaupt nicht entstanden oder niedriger entstanden sind, gestattet.  
Bei Außensperrungen wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt.  

b) Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung 
vollumfänglich entfallen sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der Unter-
brechungs- und Wiederherstellungskosten abhängig gemacht. 

c) Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz 
ordnungsgemäßer Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbe-
treiber dem Anschlussnehmer oder -nutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, 
die dadurch entstehenden Kosten pauschaliert gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnen, 
es sei denn, der Anschlussnehmer oder -nutzer hat die Umstände, die zur Entstehung 
dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Die Pauschale muss einfach nachvoll-
ziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat das Recht, nachzu-
weisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es 
die Pauschale ausweist. 

 

8. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NDAV 

a) Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach 
Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 
 
Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten 
pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnen. Die Pauschale muss einfach nach-
vollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat das Recht, nachzu-
weisen, dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden 
ist, als es die Pauschale ausweist. 

b) Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. 
Maßgeblich für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zah-
lung beim Netzbetreiber. 

 

9. Datenschutz / Widerspruchsrecht 

a) Der Netzbetreiber erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden 
(insbesondere die Angaben des Anschlussnehmers/ Anschlussnutzers im Zusammen-
hang mit dem Vertragsschluss) zur Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Netzanschluss-/Anschlussnutzungsverhältnisses nach Maßgabe der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen. 

b) Der Anschlussnehmer/ Anschlussnutzer kann jederzeit der Verarbeitung und Nutzung 
seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung gegen-
über dem Netzbetreiber widersprechen; telefonische Werbung durch den Netzbetreiber 
erfolgt zudem nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung des Anschlussnehmers/ 
Anschlussnutzers. 
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10. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB) 

 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, 
Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum 
Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbe-
schwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die 
Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier 
Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu rich-
ten an: 

 Stadtwerke Hilden GmbH, Am Feuerwehrhaus 1, 40724 Hilden, Telefon 02103 795-555, Tele-
fax 02103 795-130, kundenservice@stadtwerke-hilden.de. 

 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung ei-
nes Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb 
der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 
Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der 
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle 
hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, 
die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, 
bleibt unberührt. 

 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrich-
straße 133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69,  
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de 

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice 
der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tele-
fon: 030/ 22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-
323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

 
11. Umsatzsteuer 

 Die Umsatzsteuer wird mit dem jeweiligen Steuersatz zusätzlich berechnet. 

 
12. Inkrafttreten 

 Die ergänzenden Bedingungen treten am 01.03.2018 in Kraft. 

 
 
Hilden, den 01.02.2018 
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Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 

 

Hinweis: 
 

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden - national und europaweit - werden seit dem 02.05.2016 
online auf dem Vergabemarktplatz Rheinland (www.vmp-rheinland.de) veröffentlicht. 
Die Ausschreibungen stehen dort mit den entsprechenden Vergabeunterlagen zum kostenfreien 
Download zur Verfügung. 
 
 

4. RWK Sanierung Elberfelder Straße – Geschlossene Sanierung (VOB/A) 
 

Diese aktuelle Ausschreibung steht zum kostenfreien Download unter folgendem Link zur Verfügung: 
 

https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/public/company/project/20618/de/overview  
 

Die Angebotsfrist endet am 27.02.2018 um 10.00 Uhr. 
 
 

5. Jahresvertrag Kanalreinigung 2018 (VOL/A) 
 

Diese aktuelle Ausschreibung steht zum kostenfreien Download unter folgendem Link zur Verfügung: 
 

https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/public/company/project/20708/de/overview  
 

Die Einreichfrist ist der 01.03.2018 um 23.59 Uhr. 
 
 

6. Rahmenvertrag Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen und Kanalunterhaltungs-
arbeiten (VOB/A) 
 

Diese aktuelle Ausschreibung steht zum kostenfreien Download unter folgendem Link zur Verfügung: 
 

https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/public/company/project/20931/de/overview 
 

Die Angebotsfrist endet am 27.03.2017 um 10.00 Uhr.  
 
 
 


